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Ihre Anfrage erlaube ich mir ll Nie folgt zu beantworten: 

Die öBB haben auf Grund der vorliegenden Anfrage die Verlegung 
der Haltestelle SchBnborn-Mallebern geprüft. Eine etwaige neue 

Haltestelle kannte aus betriebstechnischen GrUnden nur bei 

Strecken-km 36,6, wo die Stra~e Untermallebern-Obermallebern 
die eingleisige Bahn schienengleich kreuzt, situiert werden. 
Diese Stelle ist von Untermallebern etwa 500 m und von Ober­
mallebern etwa 1 km entfernt. Da jetzt dte Haltestelle Schönborn­
Mallebern von Obermallebern ca 2 km und von Untermallebern ca. 

3,5 km entfernt liegt, '.'111rc.e eine solche Verlp.gung eine tats.?ch­

.liche Verbesserung der Verkehrsverh!Utnisse fHr di.e Bewohner 
beider Ortschaften bedeuten. Es darf aber nicht außer acht gelassen 

werden, daß auch Arbeiter des Gutsbetriebes in Schönborn die 
derzeitige Halteste] le benützen. FUr d5_ese wnrde eine Verlegung 
eine tatsächliche Verschlechterung bedeuten. 

Die öBB können daher erst dann t~tig werden, wenn nach Einigung 

auf lokaler Ebene ein diesbezßglicher Verlegungs antrag gestellt 

wird. Voraussetzung fOr die Realisierung einer solchen Ver­

legung ist allerdings eine entsnrechende Kostenbeteiligung 

seitens der daran interessierten Gebietskörperschaften. 
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